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1 Allgemeine Informationen 

Der Kanton Luzern zählt Biogas zu einem der zwölf erneuerbaren Energieträger, die einen Beitrag leis-

ten, das kantonale sowie nationale Klimaziel «Netto null 2050» zu erreichen. Die kantonale Biogasstra-

tegie aus dem Jahr 2013 wurde deshalb aktualisiert und den heutigen ökologischen, ökonomischen, 

und rechtlichen Aspekten angepasst werden. Die aktuelle Biogasstrategie aus dem Jahr 2025 legt ein 

konkretes Ausbauziel fest und definiert Massnahmen in drei Handlungsfeldern und elf Stossrichtungen, 

um das Potenzial der Biogasproduktion im Kanton Luzern zu nutzen. Eine Förderung von Machbar-

keitsstudien wurde als eine der Massnahmen definiert.  

 

Die Biogasstrategie sieht ein Zubau für verschiedene Typen von Biogasanlagen vor – dies inkludiert 

landwirtschaftliche und gewerbliche Vergärungsanlagen sowie kommunale und industrielle Abwasser-

reinigungsanlagen. Um die kantonalen sowie nationalen Klimaziele zu erreichen, sollten erneuerbare 

Gase gezielt dort eingesetzt werden, wo der Einsatz anderer erneuerbarer Energieträger zu nicht ver-

hältnismässigen Kosten führen würde, wie z.B. für industrielle Hochtemperatur-Prozesse, im Schwer-

lastverkehr oder für Redundanz/Spitzenlast in Wärmeverbundzentralen. Aus Systemsicht sollte Biogas 

also künftig nicht lokal verstromt werden, sondern (bspw. über das Gasnetz) an diejenigen Orte trans-

portiert werden, an denen keine Alternativen zur Verfügung stehen.  

 

2 Förderbedingungen 

 

Allgemeine Bedingungen  

1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderbeiträge. Förderbeiträge können so lange gewährt wer-

den, wie das genehmigte Förderbudget noch nicht ausgeschöpft ist. Es wird maximal der in der 

Förderzusage festgelegte Betrag ausgezahlt.  

2. Beiträge, die unrechtmässig erwirkt wurden, sind von den Empfängern mit Zinsen zurückzuerstat-

ten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn  

- die Beiträge mittels falscher oder unvollständiger Angaben erwirkt wurden,  

- die Beiträge nicht dem im Gesuch beantragten Zweck entsprechend verwendet wurden oder  

- die Auflagen des Förderprogramms zur Beitragsgewährung nicht erfüllt werden.  

3. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen gibt die Dienststelle Umwelt und Energie die Informatio-

nen über ausbezahlte Beiträge des Förderprogramms an die kantonale Steuerverwaltung weiter. 

 

Bedingungen an die Machbarkeitsstudie 

1. Förderberechtigt sind Machbarkeitsstudien (gemäss Leistungsmodell der Norm SIA 112, Teilphase 

21) für den Neubau, die Erweiterung oder die Umrüstung von Biogasanlagen mit Einspeisung ins 

Gasnetz (direkt oder indirekt). Unter der Umrüstung einer Biogasanlage wird der Umbau einer bis-

her ausschliesslich stromerzeugenden Anlage zu einer gaseinspeisenden Anlage verstanden. 

2. Die Anlage(n) müssen auf Kantonsgebiet stehen.  

3. Förderberechtigt sind Machbarkeitsstudien für Biogasanlagen mit einer geplanten Produktion von 

mind. 300'000 m3 Biogas pro Jahr1 und der Zufuhr von Co-Substraten, welche vorwiegend aus der 

Region stammen.  

4. Förderberechtigt sind Machbarkeitsstudien für landwirtschaftliche und gewerbliche Biogasanlagen 

sowie auch kommunale und industrielle Abwasserreinigungsanlagen.  

 
1 Dies entspricht einer durchschnittlichen, mittelgrossen Biogasanlage mit einer Jahresproduktion von ca. 2 GWh (bei Methan-

gehalt ca. 55-60 %) 

https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Erneuerbare_Energien/2025_02_04_Biogasstrategie_Luzern.pdf?rev=e4338e711548402c9b0fce2d858fccd8
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5. Die Machbarkeitsstudie muss durch eine ausgewiesene Fachperson durchgeführt werden. Fachper-

sonen erfüllen folgende Voraussetzungen:  

- Hochschulabschluss (ETH/FH) oder höhere Fachausbildung (HF) in insbesondere: 

o Umwelt-, Energie-, Verfahrenstechnik 

o Agrarwissenschaften / Agrartechnik 

o Maschinenbau / Elektrotechnik 

o Gebäudetechnik / Energie- und Anlagentechnik 

Oder gleichwertige berufliche Qualifikation mit ausgewiesener Spezialisierung im Bereich Biogas / 

erneuerbare Gase inkl. relevante Weiterbildungen / Zertifikate.  

- ≥3 Jahre Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Optimierung von Biogasanlagen und 

Mitarbeit an Machbarkeits-, Vor- oder Variantenstudien für Biogasanlagen.  

 

6. Die Machbarkeitsstudie muss ein technisches Problem lösen sowie eine konkrete Realisierbarkeit, 

resp. Nachweis der Wirtschaftlichkeit aufzeigen. Mögliche Inhalte einer Machbarkeitsstudie sind 

insbesondere (Aufzählung nicht abschliessend):  

- Zusammenfassung: Zentrale Ergebnisse und Kernaussagen 

- Ausgangslage und Zielsetzung 

- Standort- und Rahmenbedingungen (Beschreibung des Standortes, Zonenkonformität, …)  

- Substrate (mögliche Herkunft, Transportdistanzen, Mengen, Verfügbarkeit, …)  

- Technologiekonzept (Verfahren, Anlagendimension, Gasaufbereitung, …)  

- Energie- und Stoffströme (Biogasertrag und Methanpotenzial, Energiebilanz, …) 

- Umweltauswirkungen 

- Wirtschaftlichkeitsanalyse 

- Umsetzungsfahrplan  

- Fazit und Empfehlung 

- Anhänge (Pläne und Schemata, …)  

7. Reine Planungsaufgaben (inkl. Sanierungen) gelten nicht als Machbarkeitsstudie und sind nicht 

förderberechtigt.  

 

Bedingungen an das Gesuch  

1. Das Beitragsgesuch ist zwingend vor Beginn der Machbarkeitsstudie einzureichen, andernfalls be-

steht kein Anspruch auf Förderung. 

2. Jedes Gesuch wird individuell beurteilt. 

3. Das Gesuch muss vollständig und korrekt per E-Mail an biogas.uwe@lu.ch und mit allen den erfor-

derlichen Beilagen eingereicht werden. Bei fehlenden Unterlagen gilt das Gesuch als nicht einge-

reicht und wird ohne weitere Bearbeitung retourniert. 

4. Erhält ein Gesuchsteller von Dritten finanzielle Unterstützung für eine Machbarkeitsstudie, so wird 

der kantonale Förderbeitrag so weit gekürzt, dass der gesamte Förderbeitrag maximal 50 Prozent 

der Kosten für die Erstellung der Machbarkeitsstudie beträgt. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Förderbeiträge von lokalen Organisationen (z.B. Gemeinden).  

  

mailto:biogas.uwe@lu.ch
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Förderbeitrag 

30 % der Kosten der Machbarkeitsstudie bis maximal CHF 25'000.- 

Im begründeten Ausnahmefall kann dieser Maximalbeitrag bei sehr aufwändigen Studien auf Gesuch 

hin projektspezifisch erhöht werden.   

3 Vorgehen 

1. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten die Ihnen konkrete Hilfestellung für die Idee der 

Realisierung einer Biogasanlage bieten kann. Holen Sie sich eine Offerte zur Erstellung einer 

Machbarkeitsstudie ein.  

2. Reichen Sie Ihr Fördergesuch bei der Dienststelle Umwelt und Energie ein unter bio-

gas.uwe@lu.ch. Die rechtsverbindliche Zu- oder Absage für eine Förderung erfolgt innerhalb 

von vier Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Eine Förderzusage ist zwei Jahre 

ab Datum der Zusage gültig. 

3. Reichen Sie nach der Erstellung der Machbarkeitsstudie die Abschlussunterlagen mit den be-

nötigten Dokumenten über biogas.uwe@lu.ch ein. Der Abschluss wird bearbeitet, sobald die 

Unterlagen vollständig eingereicht wurden. Sind alle Bedingungen erfüllt, erhalten Sie das 

Auszahlungsschreiben.  

 

Erforderliche Dokumente für Eingabe des Gesuches 

- Projektbeschrieb mit Kostenaufstellung für Leistungsumfang der Machbarkeitsstudie (Offerte) 

 

Erforderliche Beilagen beim Abschluss 

- Machbarkeitsstudie 

- Schlussrechnung der Machbarkeitsstudie  

- Einzahlungsschein oder Kontoangaben für die Überweisung 
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